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§ 7 AltlsanG Beitragsschuld
 AltlsanG - Altlastensanierungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Die Beitragsschuld entsteht im Fall der Beförderung von Abfällen zu einer Tätigkeit gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 bis 3a

außerhalb des Bundesgebietes mit Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem die Beförderung begonnen wurde,

bei allen übrigen beitragspflichtigen Tätigkeiten mit Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem die beitragspflichtige

Tätigkeit vorgenommen wurde.

2. (2)Ein Antrag auf Feststellungsbescheid gemäß § 10 zieht für das Entstehen der Beitragsschuld keine

aufschiebende Wirkung nach sich.

In Kraft seit 01.04.2008 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/altlsang/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/altlsang/paragraf/10
file:///

	§ 7 AltlsanG Beitragsschuld
	AltlsanG - Altlastensanierungsgesetz


